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Die Ausfühnmg des bestätigten Auftrages erfolgl ausschli€ßlioh zu den nachstehenden Vertragsbedingungen. Sie gelten durch

Auftragserteilung oder Annahme der Leistung als anerkannt.

Abweichende Bedingungen des Auflraggebers, die von uns nicht ausdrllcklich schriflIich anerkannt werden, sind für uns unverbindlich-

auch wenn ihnen nicht ausdrtlcklich widersprochen wird

Soweit individuelle vertragliche V€reinbarungen getroffen wurden, gelten die All8emeinen Ccschäftsbedingungen nur ergänzend. Im
Falle des Wideßpruchs zwischen individuellen verfaglicher Vereinbarungen und den ailgem€inen Geschäftsbedingungen haben die

individuellen vertraglichen Vereinbarungen VonaDg. Filr zukünftige, weitere Vertragsabschlüsse oder laufende Vertragsbeziehungen
geltcn die nachstehenden Allgemeinen Ceschäftsbedingungerl fon, auch ohne weitere ausdrtlckliche Bezugnahme.

For jeden Verüagsabschluß gelten die zu diesem Zeitpunktjeweil§ 8ültigen Preise.

Vor der Tätigkeitsaufnahme sind unsere Mitarbeiter bei Bedar-f in die räurnlichen Gegebenheiten einzuweisen- Es obli€gt dem

Aufttaggeber. die Mitarbeiter auf nicht erkennbar€, eventuelle Schadensrisiken bei DurchlUhrung der vertmglichen Leistung
hinzuweisen. Unterlässt der Aufimggeber den entsprech€nden Hin\.yeis. kalm er wegen einct insoweit eingehetenen Beschädigung

SchadensersaEansprüche nicht geltcnd mach€n.

Der Auftraggeber ist weiterhin verpflichte! unseren Mitarbejtem ohne Berechnung kaltes und warmes Wasser sowie Strom fllr den

Betrieh der einzusetzendet Maschinen in dem frir die Durchführung der Leistung erforderlichen Umfattg zur Verflgung zu stellen.

Die von uns zu leistenden Arbeiten wcrden unt Bertlcksichtigung der geltenden berufsgenossenschafrlichen, ordnungsrechflich€n und

fachlichen Vorschriften und Regeln €rbracht.

Unsere Leistungen werden mit den vereinbarlen Preisen abgerechnet. Die in Rechnung Sestelltcn Beträge werden innerhalb von l0 Tagen

nach Rschnungsdatum ohne jedeD Abzug zlr Zahlung fällig. Im Falle der Begebung von Schecks md Wechseln, werden diese nur

crftillungshalber angenommen. Die mit der Begebung verbundenen Spesen und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Aufuaggebers.

Nach Ablaufder zehntägigen Zahlungs{iist ab Rechnungsdatum tritt, ohne dass es einer ausdrtlcklichen Mahnung bedurli,e, Verzug im

Sinne des § 284 BGB ein. Mit Verzugseintritt sind wir berechtig! Verzugszinsen in HÖhe von 4 oZ über demjoweiligen
Burdesbankdiskontsatz zu b€rechrcn. Die Celtendmachung eines eventu€llen weitergchenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

Schadenseßatzansprüche wegen nicht termingerechter Leistung bestehen nur. wenn ein Termin ausdr0cklich als Fixtermin schriftlich
vereinbart worden is! oder wenn nach Eintritt des Verzuges eine angemessene Nachärst gesetz \rrurde und fruchtlos verstrichen ist- Der

Umfang der Schadensersatzansprüche ftr Folgeschäden ist ausgeschlossen, es sei den, dass der Schaden wegen grober Fahrlässigkeit

oder Verzuges unserer Mitarbeiter eingeketen ist.

Die Haflung ftr Schäden ist im Übrigen begrena auf den Umfang der DecL:ung durch unseren Haftpflichtver§icherer, und zwar nir
Person€nschäden in llöhe von EUR 1.500.000,- und lllr Sachschäden in Höhe von EUR 500.000,-. Evtl. Schäd€n werdcn nur durch

unsere Versicherung geregelt und bezahlt. Ein darilber hinausgehender SctEdensersatzanspnrch besteht nur, wenn uns nachgewiesen

werden kam, dass unsere Mitübeiter auch insoweit grob fah,rlässig oder vorsätzlioh gehandelt haben

Der Auftraggeber ist verpflichtet, nach Beendigung unsersr Lcistung diese umgehend zu besichtigen und auf M,ingelfr€iheit zu

uberpnifen. Untcrlöst er dies, gilt die erbrachte Leistung als mangelfrei genehmigt.

Solhen an d€r von uns erbrachten fristung Mängel festg€steilt *erden können, so hat det Auitaggeber diese umgehend, spätestens

jedoch innerhalb von zwei Werktagen schriftlich spezifiziert zu rügen. Er hat diese Mängel dann so zü bezeichnen, dass eine Be§eitigung
der Mängel ohne weitere Nachforschungcn umgehend möglich ist. Wir sind dann verpflichtet und berechtigt, flir eins unentgeltliche
Nachbesserung zu sorgen. Sollten wir dioser Verpflichtung nicht nachkommen oder sollte die Nachbesserung unmöglich sein, hat der

Auftraggeber nach Setzung einer fiuchtlos verlaufenden, angemessenen Nachftist in Schiftform das Recht, das vereinbane Entgelt
angemessen zu mindem. Kommt der Auffraggeber der Rügepflicht in der oben bezeichneten Frist und Form nicht nach. entfallen

sämtliche ihm zustehenden Ansprüche \rcgen tatsächlich vorhandeneroder vermeintlicher Mängel in unserer Leistung.

Soweit rechtlich zulässig, wird llir Streitigkeiten aus diesem V€rtmg als Gerichtsstand Hanau/Hessen vereirbart, Ertlllungsort ist der

Ort, an dem die von uns zu eöringende Leistung eömcht u'ird.

Sofern eine der Bestinmungen disses Vefirages nichtig sein sollte, wird dadutch dic Gültigkcit der ilbrigen Bestimmungen nicht berührt.
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